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Die Volksschulen im Kanton Luzern haben seit dem 1. Januar 2010 die Möglichkeit, den 

Lernenden zu erlauben, dem Schulunterricht während höchstens vier Halbtagen pro 

Schuljahr ohne Vorliegen von Dispensationsgründen fernzubleiben. Ob diese sogenannten 

Jokertage in einer Gemeinde geführt werden, entscheidet die jeweilige Schulpflege. Die 

Schulpflege der Stadt Luzern hat die Möglichkeit für solche Jokertage ab dem Schuljahr 

2010/2011 für das ganze Stadtgebiet abgelehnt. 

 

Während es diese Jokertage im ursprünglichen Stadtgebiet Luzern bisher nicht gab, können 

die Lernenden im neuen Stadtteil Littau noch von der bisherigen Littauer Jokertage-Lösung 

bis Ende Schuljahr 2009/2010 Gebrauch machen. Die sechs Halbtage wurden auf Gesuch hin 

durch die Lehrpersonen im Rahmen ihrer Kompetenzen zur Unterrichtsdispensation gewährt. 

Die Jokertage, wie sie nun aber in der kantonalen Volksschulbildungsverordnung neu ab 

1. Januar 2010 vorgesehen sind, werden zusätzlich zu den möglichen Dispensationen gewährt 

(was bisher im Stadtteil Littau auch nicht galt).   
 

Situation in Stadtteilen Littau-Reussbühl und Luzern  

Pro Schuljahr nahmen klar weniger als die Hälfte der Lernenden in Littau-Reussbühl das 

Angebot wahr. In der bisherigen Stadt Luzern gab es kein konkretes Bestreben seitens einer 

Vielzahl von Lernenden und Erziehungsberechtigten nach solchen Jokertagen. 

 
Schulpflege lehnt zusätzliche freie Tage ab 

Die Schulpflege lehnt eine Einführung beziehungsweise Weiterführung der Jokertage und 

damit die Schaffung zusätzlicher freier Tage auf dem ganzen Stadtgebiet ab. 

Nebst dem fehlenden Bedarf und der Ausweitung der freien Tage (ab Schuljahr 2011/2012 

neu „Brückentage“ Auffahrt und Fronleichnam und zwei Wochen Weihnachtsferien) gibt es 

auch pädagogische Gründe, die zu einer ablehnenden Haltung der Schulpflege geführt 
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haben. Der Kanton Luzern ist bezüglich Pflichtstunden und Gesamtschuldauer schweizweit 

bei den Kantonen vertreten, die am wenigsten Lektionen in der Volksschule haben. Die bisher 

in der Schweiz durchgeführten PISA-Studien zeigen, dass die Kinder und Jugendlichen mit 

deutlich mehr Pflichtstunden auch die besseren Schulleistungen erbringen.  
 

In der bisherigen Stadt Luzern hat die in der Kompetenz der Lehrpersonen liegende 

Dispensationsgewährung (bis 3 Tage oder 6 Halbtage) zu keinen der Schulpflege bekannten 

Problemen geführt. Die Schulpflege vertraut darauf, dass dies ab Schuljahr 2010/2011 auch im 

Stadtteil Littau zutreffen wird.  
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